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Parlament 

1017 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Ing. Meischberger und Kolle­

gen haben am 18. Jänner 1991 unter der Nr. 346/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Anwerbungs­

versuche eines italienischen Geheimdienstes" gerichtet, die 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. Liegen seitens Ihres Ressorts Hinweise über einen Kontakt 

K. Zwischenbruggers mit einem italienischen Geheimdienst 

auf und, wenn ja, welche ? 

2. Wurde K. Zwischenbrugger bei seinen polizeilichen Ein­

vernahmen hinsichtlich der Gruppe 'Ein Tirol' und der ihm 

zur Last gelegten kriminellen Taten auch über allfällige 

Anstiftungsversuche eines italienischen Geheimdienstes 

verhört und, wenn ja, mit welchem Ergebnis ? 

3. Entspricht es den Tatsachen, daß in österreich ein 

Aufenthaltsverbot gegen K. Zwischenbrugger rechtskräftig 

verhängt wurde ? 

4. Wenn ja: a) Wann und aus welchem Grund wurde dieses Auf­

enthaltsverbot verhängt ? 
tJ 

b) Wurde dieses Aufenthaltsverbot bislang voll­

zogen und, wenn nein, warum nicht ? 
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5. Warum wurde angesichts des Geständnisses, den Hochspan­

nungsmasten in Plars gesprengt zu haben, keine entspre­

chende Anzeige gegen K. Zwischenbrugger bei der Staats­

anwaltschaft in Innsbruck eingebracht 7 

6. Entspricht es den Tatsachen, daß österreichische Sicher­

heitsbeamte in ziviler Bekleidung K. Zwischenbrugger bei 

Unterhaltungen mit italienischen Beamten begleitet haben 

und, wenn ja, in wessen Auftrag 7 

7. Wurden angesichts der in Zeitungsberichten erhobenen Ver­

dachtsmomente gegen H. Hegewald seitens Ihres Ressorts 

Erhebungen eingeleitet und, wenn nein, warum nicht 7 

8. Wenn ja: Mit welchem Ergebnis 7 

9. Wurde im Hinblick auf die vermutete Führungsposition 

innerhalb der Gruppe 'Ein T,j.rol' sowie die mutmaßliche 

Beteiligung an einem Banküberfall in österreich eine 

umfassende Fahndung nach P. P. Volgger eingeleitet und, 

wenn ja, welcher Art 7 

10. Wenn nein: aus welchen Gründen nicht? 

11. Welche Maßnahmen wurden seitens Ihres Ressorts ergriffen, 
um die angebliche Haupttäterschaft Volggers im Rahmen der 
Gruppe 'Ein Tirol' einer Überprüfung zuzuführen ?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Konkrete Beweise für Kontakte des Karl ZWISCHENBRUGGER mit 

einem italienischen Geheimdienst liegen nicht vor. 
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Zu Frage 2: 

Ja. Kar I ZWI SCHENBRUGGER hat angegeben, si ch am 2. November 

1988 mit einem italienischen Sicherheitsbeamten in Zivil, den 

er von seiner Heimatgemeinde her kenne, auf der österrei­

chischen Seite des Brenners getroffen zu haben. Er sei um die 

Mitwirkung an der Aufklärung von diversen, auf italienischem 

Gebiet begangenen Straftaten ersucht worden, habe dies aber 

abgelehnt. Der Verdacht einer Anstiftung oder eines ,iAnstif­

tungsversuches" durch Angehörige eines italienischen Geheim­

dienstes konnte nicht erhärtet werden. 

Zu Frage 3: 

Ja. 

Zu Frage 4: 

a) Gegen Karl ZWISCHENBRUGGER wurde bereits im Jahre 1976 

von der Bundespolizeidirektion Innsbruck ein unbefriste­

tes Aufenthaltsverbot erlassen. Dies wurde damit begrün­

det, daß sich Karl ZWISCHENBRUGGER illegal nach Öster­

reich begeben, sich hier unerlaubt aufgehalten und auch 

unerlaubt Arbeit aufgenommen habe; wegen seiner bekannten 

Verurteilungen im In- und Ausland, insbesondere aber 

durch das Landesgericht Innsbruck wegen falscher Zeugen­

aussage vor einem Gericht, und auch wegen seiner bekann­

ten Aktivitäten als Lieferant von Sprengstoff für An­

schläge in Südtirol lag eine manifeste Gefährdung der 

öffentlichen .Ruhe, Ordnung und Sicherheit wie auch 

anderer öffentlicher Interessen der Republik österreich 

vor. 

Einer dagegen erhobenen Berufung gab die Sicherhei tsdi­

rektion für das Bundesland 'l'irol mit Bescheid vom 19. 

August 1977 keine Folge. Das Aufenthaltsverbot ist 

seither rechtskräftig. 
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b) Nach erfolgter Verurteilung durch das Landesgericht Inns­

bruck wegen falscher Zeugenaussage im Dezember 1977 wurde 

Karl ZWISCHENBRUGGER auf grund des Beschlusses des Landes­

gerichtes Innsbruck vom 23. Dezember 1977 am 27. Dezember 

1977 zur weiteren Strafverfolgung nach Italien ausgelie­

fert. In der Folge kehrte Karl ZWISCHENBRUGGER im Jahre 

1984 wieder illegal nach österreich zurück und wurde im 

August 1985 zwei Wochen in Schubhaft gehalten. Wegen be­

haupteter weiterer Verfolgung in I talien wurde er aber 

unter Erteilung eines Vollstreckungsaufschubes zum be­

stehenden Aufenthaltsverbot entlassen. Hiezu ist zu be­

merken, daß das Oberlandesgericht Innsbruck den Auslie­

ferungsantrag eines italienischen Gerichtes im Hinblick 

auf die politisch motivierten Straftaten von Karl 

ZWISCHENBRUGGER in Italien ablehnte. Der letzte ihm von 

der Bundespolizeidirektion Innsbruck am 30. November 1990 

erteilte Vollstreckungsaufschub ist mit 30. März 1991 be­

fristet .. 

Zu Frage 5: 

Das Geständnis von Karl ZWISCHENBRUGGER war bereits am 28. Mai 

1985 Gegenstand einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 

Innsbruck. 

Zu Frage 6: 

Nein. 

Zu Frage 7: 

Der gegen den deutschen Staatsangehörigen Herbert HEGEWALD 

vorliegende Verdacht war Gegenstand von sicherhei·tsbehörd­

lichen Ermittlungen. Das Ergebnis wurde der Staatsanwaltschaft 

Innsbruck am 25. November 1988 mitgeteilt. 

· . 363/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



, ... - 5 -

Zu Frage 8: 

HEGEWALD konnte der Kontakt mit jenem Personenkreis nachge­

wiesen werden, der wegen der Sprengstoffanschläge in Südtirol 

. in Haft genommen und in der Folge vom Landesgericht Innsbruck 

verurteilt wurde. Ein konkreter Verdacht einer Beteiligung an 

diesen Straftaten oder der Zugehörigkeit zu einer Geheimorga­

nisation ergab sich nicht. 

Zu Frage 9: 

Ja. In Form einer innerstaatlichen Fahndung und einer inter­

nationalen Fahndung im Wege der Interpol. 

Zu Frage 10:. 

Ergibt sich aus der Antwort zu Frage 9. 

Zu Frage 11: 

VOLGGER wurde am 28. Oktober 1990 in der Bundesrepublik 

Deutschland festgenommen. Vom Landesgericht Innsbruck wurde am 

29. November 1990 gegen VOLGGER ein Haftbefehl wegen des Ver­

dachtes diverser strafbarer Handlungen erlassen. Gleichzeitig 

wurde im Wege des Bundesministeriums für Justiz und der Inter­

pol beim zuständigen Gericht der Bundesrepublik Deutschland 

die Auslieferung beantragt. 
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